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R U N D S C H R E I B E N  Nr. 4/2011 
 
 
 
Teilzeitbeschäftigung in Form einer halbjährlichen bezahlten Freistellung vom Dienst 
(Sabbatical) 
 
 
§ 61 des Bremischen Beamtengesetzes (BremBG) ermöglicht Beamtinnen und Beamten die 

Inanspruchnahme von Teilzeitbeschäftigung, soweit dienstliche Belange nicht entgegenste-

hen. Dazu ergänzend sieht § 2b der Verordnung über die Arbeitszeit der Beamten vor, dass 

eine Teilzeitbeschäftigung nach § 61 BremBG auch in der Weise über einen Zeitraum bis zu 

sieben Jahren gewährt werden kann, dass – bei anteilig reduzierten Bezügen – die gesetz-

lich festgelegte regelmäßige Arbeitszeit geleistet wird und die sich aus der Beschäftigung in 

Teilzeit ergebende Freistellung in einem Block von einem Jahr zusammengefasst werden 

kann (Sabbatical). 

 

Durch Änderung der Arbeitszeitverordnung vom 21.12.2010 (Brem.GBl. 2011, S. 13) wurde 

über die bestehende Möglichkeit einer einjährigen Freistellungsphase hinaus die Inan-

spruchnahme eines verkürzten Sabbaticals geschaffen und zwar in der Form, dass die sich 

aus der Beschäftigung in Teilzeit ergebende Freistellung auch in einem Block von einem 

halben Jahr zusammengefasst werden kann.  
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Damit wird jetzt neben den in dem Rundschreiben 22/95 geregelten Modellen die Möglich-

keit der Teilzeitbeschäftigung in der Weise angeboten, dass Beamtinnen und Beamte je 

nach Antrag für die Dauer von 

 

1. zwei Jahren eine Teilzeitbeschäftigung mit 3/4 der Dienstbezüge eingehen und hier-

bei 1 ½ Jahre vollbeschäftigt sind und ½ Jahr völlig freigestellt werden, 

 

2. zwei Jahren und sechs Monate eine Teilzeitbeschäftigung mit 4/5 der Dienstbezüge 

eingehen und hierbei 2 Jahre vollbeschäftigt sind und ½ Jahr völlig freigestellt wer-

den, 

 

3. drei Jahren eine Teilzeitbeschäftigung mit 5/6 der Dienstbezüge eingehen und hierbei 

zwei Jahre und sechs Monate vollbeschäftigt sind und ½ Jahr völlig freigestellt wer-

den, 

 

4. drei Jahren und sechs Monate eine Teilzeitbeschäftigung mit 6/7 der Dienstbezüge 

eingehen und hierbei drei Jahre vollbeschäftigt sind und ½ Jahr völlig freigestellt 

werden. 

 

Zu den dienst- und besoldungsrechtlichen Auswirkungen verweise ich auf die Rundschrei-

ben Nr. 32/97 und 5/98, die weiterhin Gültigkeit haben, sowie auf das Rundschreiben Nr. 

22/95. Letzteres gilt bezüglich der dienstrechtlichen Auswirkungen auf den Seiten 2 und 3 

des Rundschreibens mit folgenden Änderungen: 

 

 Vermögenswirksame Leistungen werden für den genannten Zeitraum im Verhältnis 

der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit reduziert. 

 Urlaubsgeld wird an Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter im 

Land Bremen nicht mehr gezahlt. 

 Während der Teilzeitbeschäftigung dürfen Nebentätigkeiten in dem Umfang ausgeübt 

werden, wie es Vollbeschäftigten gestattet ist. 

 

Im Auftrag 

 

gez. Kahnert 
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